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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1984

Norm

ABGB §447

ABGB §449

ABGB §458

ABGB §530 B

ABGB §879 BIIo. ABGB §1374

Rechtssatz

Die Einschränkung einer vertraglich begründeten Hypothek oder Reallast des Ausgedinges auf einen Teil der

belasteten Grundstücke zur Ermöglichung des lastenfreien Abverkaufs anderer Grundstücke kann vom Verp9ichteten

grundsätzlich zwar nicht verlangt werden; die Weigerung des Berechtigten zur lastenfreien Abschreibung von

Grundstücken kann aber unter besonderen Umständen, wenn trotz Abschreibens von Grundstücken die bücherliche

Sicherheit des Berechtigten aufrechterhalten bleibt, den guten Sitten widerstreiten.

Entscheidungstexte

1 Ob 510/84

Entscheidungstext OGH 22.02.1984 1 Ob 510/84

NZ 1984,219 = JBl 1985,103 = SZ 57/39

8 Ob 156/98v

Entscheidungstext OGH 24.08.1998 8 Ob 156/98v

nur: Die Einschränkung einer vertraglich begründeten Hypothek oder Reallast des Ausgedinges auf einen Teil der

belasteten Grundstücke zur Ermöglichung des lastenfreien Abverkaufs anderer Grundstücke kann vom

Verpflichteten grundsätzlich zwar nicht verlangt werden. (T1)
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